
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
Regelung des Präsidenten zur Umsetzung der digitalen Lehre 

in den Fachbereichen an der FHVD 

 

1. Die Fachbereiche der FHVD bieten zwischen 10% und 30% ihrer akademischen Lehre in 

digitalen Formaten an. Die Quote errechnet sich aus der Gesamt-LVS eines Fachbereichs 

pro Semester/Trimester/Kalenderjahr. Die Anrechnung der digitalen Lehre auf das 

Lehrdeputat erfolgt gemäß Regelung des Präsidenten vom März 2023.   

2. Unter digitaler Lehre werden Online-Präsenz-Veranstaltungen via Big Blue Button (BBB), 

Asynchrone Digitale Lehrveranstaltungen sowie Hybride Lehrveranstaltungen 

verstanden*1.  

3. Grundsätzlich werden analoge Präsenzveranstaltungen darüber hinaus nicht gestreamt*2 

und nicht digital aufgezeichnet.  

Begründung: Eine qualitativ hochwertige hybride Lehre via Streaming oder 

aufgezeichnete und digital verfügbare Lehrveranstaltung erfordern erhebliche didaktische 

und technische Mehraufwände. So bedarf es u.a. einer zweiten Lehrkraft, die den live-

chat und die technische Umsetzung mit mehreren Kameras und Mikrofonen betreut. Die 

Lehrgruppenräume müssen technisch entsprechend ausgerüstet werden. Lehrende 

können grundsätzlich nicht zur Aufzeichnung ihrer Lehrveranstaltungen verpflichtet 

werden. Erkrankte Studierende im AU-Status könnten sich verpflichtet fühlen, an der 

angebotenen digitalen Lehre teilzunehmen und so ihren Genesungsprozess 

beeinträchtigen. Für Details wird auf den ausführlichen Bericht der AG Lehrsaal 4.0 

hingewiesen. Darüber hinaus wurde durch die Träger deutlich formuliert, dass ein 

überwiegendes Präsenzstudium gewünscht wird. 

4. In besonders zu begründenden Ausnahmefällen kann auf freiwilliger Basis durch die 

Lehrenden grundsätzlich nach vorheriger Genehmigung durch die Dekanate eine 

Lehrveranstaltung gestreamt oder aufgezeichnet und zur späteren Nutzung digital zur 

Verfügung gestellt werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die Genesung der 

Studierenden durch die digitale Unterrichtsteilnahme nicht beeinträchtigt wird. An die 

Gründe ist ein strenger Maßstab anzulegen, z.B. längerfristige Erkrankung des 

Skelettsystems, bei der ausschließlich die Mobilität beeinträchtigt ist.   

5. Die Fachbereiche haben die Möglichkeit, im Rahmen von Pilotprojekten umfassend 

Lehrveranstaltungen zu streamen oder in Verbindung mit den unter 2. beschriebenen 
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